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Kauf- und Übernahmevertrag

zwischen

der Firma 

-nachstehend Verkäufer genannt –

und

der Firma

-nachstehend Übernehmer genannt-

Präambel

Der Verkäufer betreibt und unterhält in

einen ________________________________________________________-Betrieb.

Der Betrieb umfasst den Vertrieb von ___________________________________ und eine Werkstatt.

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist die Übernahme des beweglichen Anlage- und Umlaufvermögens, einschließlich der bestehenden Dauerschuldverhältnisse, um dort den _______________________________________-Betrieb zu führen *).

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien im Einzelnen Folgendes:

§ 1

1.
Der Verkäufer verkauft an den Übernehmer und überträgt diesem mit Wirkung vom _____________,       Uhr, (Stichtag / Übergabetag) – das Eigentum an dem gesamten in der Anlage 1 aufgeführten Sachanlagevermögen mit den darin aufgelisteten, zum Stichtag vorhandenen Einrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Werkstattausstattung, Klein- und Handwerkszeuge, Spezialwerkzeuge, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, sowie geringwertige Wirtschaftsgüter, soweit diese zum Betriebsvermögen des Verkäufers gehören. 




2.
Die Parteien bestätigen, das vorbezeichnete Anlagevermögen besichtigt zu haben. Auf der Grundlage der sich aus der Anlage 1 ergebenden Auflistung aller Gegenstände ist im Rahmen der Augenscheinnahme ein Wert vereinbart worden, und zwar ein Gesamtkaufpreis von _________________ € (in Worten _____________________________ €). 


Alternativ: 
Als Preis wird der Zeitwert bestimmt. Sofern keine Einigung zwischen den Parteien  möglich ist, wird der Preis durch einen von der Industrie- und Handelskammer _____________________ festzulegenden Gutachter verbindlich für die Vertragsparteien ermittelt. Die Kosten des Gutachters tragen die Vertragsparteien je zur Hälfte.




3.
Falls der Verkäufer mit seiner Firma in das Handelsregister eingetragen ist, erteilt er hiermit die Zustimmung zur Firmenfortführung durch den Käufer.


(Hinweis: Der Erwerber haftet nach § 25 HGB für alle im Betrieb des Geschäftes begründeten Verbindlichkeiten, außer der Haftungsausschluss wird ins Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht, § 25 Abs. 3 HGB).

§ 2

Hinsichtlich des Verkaufs und Übertragung des Umlaufvermögens vereinbaren die Parteien Folgendes:

1.
Der Verkäufer verkauft und überträgt dem Übernehmer zu Eigentum den am Übergabestichtag,       Uhr, vorhandenen Bestand an Originalersatz- und Austausch- und Zubehörteilen zum nachgewiesenen Einkaufspreis. Der derzeitige Bestand ist in Anlage 2 aufgeführt.




2.
Der Verkäufer verkauft und überträgt dem Übernehmer zu Eigentum den am Übergabetag,      Uhr, vorhandenen Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Der derzeitige Bestand (Datum      

 FORMULARTEXT 
     ) ist in Anlage 3 aufgeführt. Die Übernahme erfolgt zu den nachgewiesenen Einstandspreisen abzüglich 10 %. 

§ 3

Hinsichtlich der vom Verkäufer am Übergabestichtag angearbeiteten Leistungen im Rahmen von Werkverträgen vereinbaren die Parteien Folgendes:

Der Übernehmer tritt in die vom Verkäufer vor dem Übergabestichtag abgeschlossenen Werkverträge über ___________________ im Wege der Vertragsübernahme ein; er übernimmt somit alle Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen, soweit sie noch nicht erfüllt sind. Der Verkäufer tritt ihm alle Ansprüche auf Zahlung des aus diesen Verträgen geschuldeten Werklohnes ab. Der Übernehmer ist verpflichtet, die am Übergabestichtag vorhandenen Aufträge auf eigene Rechnung zu erfüllen und den Verkäufer insoweit von jeglicher Inanspruchnahme freizustellen. Die Vergütung für die zum Übernahmestichtag angearbeiteten Leistungen wird zum Übergabestichtag zwischen den Parteien abgegrenzt und der geleistete Arbeitsaufwand dem Verkäufer vergütet. 

§ 4

Sollte der Übernehmer von Dritten Zahlungen auf Forderungen erhalten, die dem Verkäufer zustehen, wird der Übernehmer hierüber jeweils monatlich Rechnung legen und die entsprechende Beträge an den Verkäufer weiterleiten. Der Verkäufer hat für den Fall, dass über die Rechnungslegung Meinungsverschiedenheiten auftreten, Einsichtsrecht in alle notwendigen Unterlagen.

§ 5

1.
Die Parteien erstellen  zum Übergabestichtag  eine gemeinsame Lagerinventur. Der Übernehmer stellt sicher, dass eine von ihm mit entsprechenden Vollmachten zur verbindlichen Inventurerstellung versehene Person zur Inventur vor Ort ist.




2.
Dabei wird auch eine Inventur des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen vorgenommen. Der Wert richtet sich nach den vom Verkäufer nachgewiesenen Einkaufspreisen. Für die Bewertung des Lagers gilt § 2 Abs. 1 und 2. 




3.
Die Inventurfeststellungen sind verbindlich.

§ 6

1.
Der Verkäufer stellt dem Übernehmer am Übernahmestichtag die Kundenkartei vollständig zur Verfügung. 




2.
Der Verkäufer versichert, dem Übernehmer die Kartei vollständig zu übergeben und sichert zu, jede aktive Kontaktaufnahme mit den Kunden zu unterlassen.





Der Verkäufer verpflichtet sich, den in Abs. 1 genannten Kundenstamm, soweit dies rechtlich möglich ist, durch gemeinsame und abgestimmte Schreiben auf den Übernehmer überzuleiten.





Für den Erwerb dieses Kundenstammes zahlt der Übernehmer an den Verkäufer einen Gesamtbetrag von _____________ € (in Worten _____________________________€). 

Der Kaufpreis wird fällig und zahlbar am Übergabestichtag.






3.
Der Verkäufer händigt dem Übernehmer zum Übergabestichtag die kompletten Betriebsunterlagen aus, die zur Führung der Betriebsstätte und der zur Wartung der dort dauerhaft und üblicherweise gewarteten Maschinen und Fahrzeuge verwahrt werden. 

§ 7

1.
Der Übernehmer verpflichtet sich, als Kaufpreis für die Übernahme des beweglichen Anlagevermögens gem. § 1 den vereinbarten Betrag (§ 1 Abs. 2) zu zahlen, er ist am Übergabestichtag fällig.




2.
Der Übernehmer verpflichtet sich, als Kaufpreis für die Übernahme des am Übergabestichtag vorhandenen Bestandes an Ersatz-, Austausch- und Zubehörteilen sowie den Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen den sich aus der gemeinschaftlichen Inventur gem. § 5 Abs. 2 ermittelten Betrag zu zahlen. Eine Abschlagszahlung hierauf in Höhe von 50 % des bei Vertragsabschluss festgelegten Sachwertes (Anlage 2 und 3) ist fällig am Übergabestichtag, der Rest spätestens nach 2 Wochen nach dem Übergabestichtag. 

(Dies kann auch anders geregelt werden.)

§ 8

1.
Der Übernehmer übernimmt sämtliche Arbeitnehmer des Verkäufers, wie sie in der Anlage 4 zu diesem Vertrag aufgelistet sind, mit Wirkung vom Übergabestichtag mit allen Rechten und Pflichten einschließlich etwa noch bestehender Urlaubsansprüche. Bei der Berechnung der Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer werden die bei dem Verkäufer geleisteten Beschäftigungszeiten angerechnet (§ 613 a BGB).




2.
Der Verkäufer sichert zu, dass alle Lohn- und Gehaltsansprüche der Arbeitnehmer bis zum Stichtag sowie alle sonstigen damit verbundenen Lasten (Lohnsteuer, Sozialversicherung etc.) ordnungsgemäß erfüllt sind bzw. die zum Fälligkeitstag erbracht werden; er stellt insoweit  den Übernehmer von allen Ansprüchen der Arbeitnehmer  vor dem Übergabestichtag frei. Etwaige Urlaubsansprüche und Weihnachtsgeld einzelner Arbeitnehmer, die zum Übergabestichtag bestehen, werden vom Übernehmer bei finanziellem Ausgleich durch den Verkäufer übernommen. 



§ 9

1.
Der Verkäufer erklärt, alle betriebsüblichen Dauerschuldverhältnisse (Versicherungen, Ölliefervertrag etc.) dem Übernehmer mitgeteilt zu haben. Eine Auflistung dieser Verträge ist in Anlage 5 diesem Vertrag beigefügt. Der Übernehmer tritt am Übergabestichtag in alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ein.

(Bitte berücksichtigen, ggf. Versicherungsprämien abgrenzen bis Übergabestichtag).




2.
Der Verkäufer verpflichtet sich gegenüber dem Übernehmer, auf dessen Anweisung die unter Ziff. 1 genannten Verträge – soweit rechtlich möglich – zu kündigen und die Verträge auf den Übernehmer zu übertragen.




3.
Der Übernehmer stellt den Verkäufer dann von allen Verpflichtungen aus allen zu übernehmenden Verträgen, wie sie in den vorstehenden §§ und Ziffern in einzelnen erwähnt wurden, mit Wirkung vom Übergabestichtag an frei. Der Verkäufer versichert, dass er seine Verpflichtungen aus den zu übernehmenden Verträgen bis zum Übergabestichtag erfüllt hat bzw. erfüllen wird und dass insbesondere keine Zahlungsrückstände hierauf bestehen.

§ 10

1.
Der Verkäufer wird bis zum Übernahmestichtag keine Handlungen und Maßnahmen vornehmen, die über den Rahmen des laufenden Geschäftsverkehrs hinausgehen, insbesondere keine weiteren Dauerschuldverhältnisse eingehen, soweit dies nicht mit dem Übernehmer abgestimmt ist.

2.
Die folgenden Gewährleistungen sind individualvertragliche Haftungsvereinbarungen iSd § 311 Abs. 1 BGB. Sie sind Teil eines privatautonomen eigenständigen Haftungsregimes, das losgelöst vom gesetzlichen Gewährleistungssystem ist, bzw. dieses ersetzt. Die Parteien sind sich der Existenz des § 444 BGB bewusst und gehen übereinstimmend von dessen Nichtanwendung auf die folgenden Gewährleistungen aus:


a)
Die zu übertragenden Wirtschaftsgüter werden zum Übergabestichtag von etwaigen Eigentumsvorbehalts- und Sicherungsübereignungsrechten freigestellt werden. Darüber hinaus werden zum Übergabestichtag keine Gegenstände verpfändet oder gepfändet sein. Solange und soweit dies nicht der Fall ist, kann der Übernehmer Zahlungen auf den Kaufpreis in Höhe der fehlenden Sicherheiten verweigern.


b)
Für den Fall, dass eine der oben stehenden Vereinbarungen doch dem Regime des § 444 BGB unterfällt, stellen die Parteien klar, dass keine Garantie, sondern eine Beschaffenheitsvereinbarung iSv § 434 Abs. 1 S. 1 getroffen wurde und das gesetzliche Haftungssystem mit der Einschränkung gilt, dass der Übernehmer auf die Rechte aus § 437, ausgenommen das Recht auf Minderung, verzichtet. 


c)
Im Übrigen wird die Gewährleistung und Haftung für die übertragenen Gegenstände, auch für verdeckte Mängel ausgeschlossen. Der Übernehmer verzichtet ausdrücklich auf die Anwendung des § 433 Abs. 1 S. 2 und des § 437 ff BGB. Abgesehen von den Rechten des Übernehmers, die sich aus § 10 Ziff. 2 a) dieses Vertrages ergeben, verzichtet der Übernehmer ausdrücklich auf das Recht zum Rücktritt vom Vertrag, die Geltendmachung eines Schadensersatzes statt der ganzen Leistung, Ansprüche die sich aus dem Bruch vorvertraglicher Verpflichtungen sowie Nebenverpflichtungen ergeben. Ferner verzichtet der Übernehmer auf Ansprüche, die sich aus einem Wegfall der Geschäftsgrundlage und andere Ansprüche, wie solche aus Delikt, die sich aus einer Vertragsverletzung ergeben könnten.






d)
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche, die sich aus einer arglistigen Täuschung oder einer vorsätzlichen Vertragsverletzung des Verkäufers ergeben.

§ 11

1. 
Die Parteien sind sich darin einig, dass die vom Verkäufer geleisteten Zahlungen sowie sonstige Leistungen, insbesondere im Hinblick auf die gemäß § 9 Ziff. 1 bestehenden Dauerschuldverhältnisse, zum Übergabestichtag abgegrenzt werden und der Übernehmer sich verpflichtet, vom Verkäufer erbrachte, über den Übergabestichtag hinausgehende Leistungen bzw. Zahlungen an diesen zurückzuerstatten.
















2.
Außer den vorstehend ausdrücklich aufgeführten Gegenständen, Ansprüchen und Rechten übernimmt der Übernehmer vom Verkäufer keine weiteren vermögenswerten Rechte und Gegenstände; es handelt sich auch nicht um eine Vermögensübernahme. Im Übrigen verpflichtet sich der Verkäufer, den Übernehmer im vollen Umfang freizustellen, falls dieser von privaten oder öffentlichen Dritten (einschließlich des Fiskus wegen etwaiger Steuerschulden) für Forderungen (einschließlich etwaiger Gewährleistungsansprüche von Kunden) vor dem Übergabestichtag in Anspruch genommen werden sollte. Umgekehrt verpflichtet sich der Übernehmer, den Verkäufer im vollen Umfang freizustellen, falls eine Inanspruchnahme für Forderungen erfolgt, die nach dem Übergabestichtag begründet worden sind. 




3.
Das Eigentum an den verkauften Gegenständen geht auf den Übernehmer erst nach vollständiger Zahlung aller vereinbarten Beträge über. Eine Weiterveräußerung, Vermischung und Verarbeitung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges ist jedoch bis auf Widerruf zulässig. 

§ 12

1.
Die Anlagen 1 bis 6 sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages.




2.
Die Parteien gehen davon aus, dass es sich um eine Gesamtgeschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1 a USTG handelt. Sollte eine Prüfung durch das zuständige Finanzamt eine Umsatzsteuerpflicht ergeben, verpflichtet sich der Übernehmer zu Zahlung der Umsatzsteuer gegen Ausstellung einer Rechnung.

(Ggf Steuererstattung muss berücksichtigt werden.)




3. 
Die Kaufpreise sind an dem vereinbarten Fälligkeitsdatum bis zur tatsächlichen Zahlung mit 8 % p.a. zu verzinsen. Die Aufrechnung und Zurückbehaltung ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um eine unbestrittene und rechtskräftig festgestellte Forderung handelt.

4.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel. Nebenabreden sind nicht getroffen.



5.
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile einer solchen gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig sein, so hat dies nicht die Nichtigkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die unwirksame Bestimmung ist dann als so gewollt zu verstehen oder entsprechend zu ergänzen bzw. neu zu fassen, dass sie dem Willen der Vertragsparteien, wie er sich aus dem Vertrag als ganzem ergibt, in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.




6.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 

_________________________________________________________.

................................,
den .........................

...........................,....
den ..........................













________________________________

________________________________

Übernehmer

Verkäufer







*) ggf. streichen
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